
zögerung entschieden wird, ob der Festge
nommene in Untersuchungshaft zu nehmen 
ist, hat der Gesetzgeber sehr kurze Fristen 
bezüglich einer richterlichen Vorführung des 
vorläufig Festgenommenen festgelegt. Ent
sprechend § 126 Abs. 4 ist der vorläufig Fest
genommene, sofern er nicht schon vorher 
freigelassen wird, mit dem Antrag des 
Staatsanwalts auf Erlaß eines Haftbefehls 
unverzüglich, spätestens am Tage nach 
seiner Ergreifung, dem Kreisgericht vorzu
führen. Dort ist er unverzüglich, spätestens 
am Tage nach der Vorführung, richterlich 
zu vernehmen. Für die richterliche Verneh
mung gelten die gleichen Grundsätze wie 
für die richterliche Vernehmung Verhafte
ter. Gleiches gilt bezüglich des Beschwerde
rechts des Staatsanwalts und des Beschul
digten.

6.2.4.
Die besondere Aufsicht 
Erziehungsberechtigter
Mit der besonderen Aufsicht Erziehungs
berechtigter (§ 135) übernehmen die Eltern 
oder sonstige Erziehungsberechtigte die Ver
pflichtung, dafür zu sorgen, daß sich der 
jugendliche Beschuldigte oder Angeklagte 
dem Strafverfahren nicht entziehen, in der 
Zeit der Anhängigkeit des Verfahrens keine 
weiteren Straftaten begehen und den La
dungen Folge leisten wird. Sie stellt ihrem 
Wesen nach eine prozessuale Bürgschaft dar 
und ermöglicht, in bestimmten Fällen von 
der Anordnung oder dem weiteren Vollzug 
einer Untersuchungshaft abzusehen.

Die Verpflichtung der Erziehungsberech
tigten zur besonderen Aufsicht kann bestä
tigt werden, wenn Gegenstand des Strafver
fahrens ein Vergehen ist, dringender Tat
verdacht und Fluchtverdacht oder Wieder
holungsgefahr bestehen und durch den Ein
fluß der Eltern oder sonstiger Erziehungs
berechtigter auf den Jugendlichen eine 
Flucht oder erneute Straftat verhindert wer
den können (§ 135 Abs. 2).

Der Sinn dieser Bestimmung besteht 
darin, daß Jugendlichen, wenn es ohne Ge
fährdung des Verfahrenszweckes möglich 
ist, die Untersuchungshaft erspart bleibt. 
Der Jugendliche soll nicht aus seiner bishe
rigen Umgebung herausgerissen werden, so
fern diese einen positiven Einfluß auf ihn

ausgeübt hat. Im Elternhaus sowie gegebe
nenfalls im Kollektiv soll so auf ihn einge
wirkt werden, daß der jugendliche Beschul
digte oder Angeklagte die Schädlichkeit 
seiner Tat nach Möglichkeit bereits vor der 
Hauptverhandlung erkennt und entspre
chende positive Lehren zu ziehen gewillt ist.

V erfahr ensdurchführung 
Für die Bestätigung der besonderen Auf
sicht Erziehungsberechtigter sind im Ermitt
lungsverfahren der Staatsanwalt, im gericht
lichen Verfahren das Gericht zuständig. Lie 
gen die Voraussetzungen dieser Maßnahme 
vor und sind die Erziehungsberechtigten be
reit und in der Lage, die Aufsicht auszu
üben, sind sie über den bestehenden Tat
verdacht zu unterrichten, und es sind mit 
ihnen Maßnahmen zur Realisierung der 
Verpflichtung zu beraten (§ 135 Abs. 3).

Der Staatsanwalt oder das Gericht geben 
den Erziehungsberechtigten Hinweise, wie 
sie sich in der Zeit des Strafverfahrens ge
genüber dem Jugendlichen verhalten sollen, 
damit eine Flucht oder erneute Straftat ver
mieden werden kann. Im Zusammenhang 
damit können auch Maßnahmen abgespro
chen werden, die den Umgang und die 
Freizeitgestaltung des Jugendlichen in der 
Zeit des Strafverfahrens und die Zusammen
arbeit der Erziehungsberechtigten mit 
Schule, Betrieb, Arbeitskollektiv oder an
deren Institutionen betreffen.
Die festgelegten Maßnahmen und ent
sprechende konkrete Verpflichtungen der 
Erziehungsberechtigten sind im Protokoll 
festzuhalten.

Befindet sich der Jugendliche bei Über
nahme und Bestätigung der Verpflichtung 
zur besonderen Aufsicht in Untersuchungs
haft, wird der Haftbefehl aufgehoben und 
der Jugendliche nach Bekanntgabe der Ver
pflichtungen auf freien Fuß gesetzt. Andern
falls wird auf den Erlaß eines Haftbefehls 
verzichtet, Der Jugendliche hat das Recht, 
gegen die Anordnung der besonderen Auf
sicht bei Gericht bzw. beim übergeordneten 
Staatsanwalt Beschwerde einzulegen (§ 137 
Abs. 2). Sie kann sich gegen die besondere 
Aufsicht, aber auch gegen einzelne inhalt
liche Punkte der Verpflichtungserklärung 
richten. Schließlich kann von ihm und sei-1 
nen Erziehungsberechtigten auch dagegen 
Beschwerde erhoben werden, daß die Ver
pflichtung zur besonderen Aufsicht Erzie-
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